
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spenden- und Fondsreglement Spitex 
 

 

Birmensdorf - Aesch 

 

 

 

 

 

  



Spenden- und Fondsreglement Spitex  Seite 2 
 _________________________________________________________________________________________  

  

 

1.  Begriff  

Als Fondsvermögen werden die finanziellen Mittel bezeichnet, die dem Vorstand / der 

Kommission Spitexfonds im Rahmen dieses Reglements zur freien Verfügung stehen. 

2. Herkunft 

 Zuwendungen von Spenden, Kollekten und Schenkungen durch natürliche und juristische 

Personen des privaten und öffentlichen Rechts 

 Zuwendungen auf Grund von letztwilligen Verfügungen (Erbeinsätze und Legate) 

 Zinserträge des Fondskapitals, soweit solche gemäss Vergütung des Spenders nicht 

ausdrücklich für einen besonderen Zweck verwendet werden müssen 

 Weiteres 

3.  Zweck 

Der Fonds kann verwendet werden für: 

 ausserordentliche Aufwendungen, die den Klienten oder dem Personal dienen 

 für Tarifreduktionen in Härtefällen (hauswirtschaftliche Unterstützung) 

 Förderung / Entwicklung der Mitarbeitenden durch Weiterbildungen / Teamentwicklungen 

 Durchführung von Projekten und Massnahmen zur Prävention und Gesundheitsförderung 

 Teilnahme an Projekten von Dritten, die den ambulanten Dienstleistungsbereich fördern und 

entwickeln 

 Mit-, Finanzierung von zweckbezogenen, ausserordentlichen Investitionen 

 

4.  Zuständigkeit 

Die Kommission Spitexfonds entscheidet über die Verwendung der Fondsgelder. 

Die Kommission konstituiert sich selbst, mit Ausnahme des Präsidiums. 

Zusammensetzung der Kommission: 

Vertretung Spitex Leitung Spitex und  

ein/e weitere/r Spitexmitarbeiter/in 

Vertretung ehemaliger Vorstand Verein Spitex Birmensdorf-Aesch  

(Letztere wird bei Austritt nicht ersetzt) 

Vertretung Alterszentrum 

   je ein Vorstandmitglied aus Aesch und Birmensdorf 

Zentrumsleitung (Präsidium und Stichentscheid) 

 

5.  Kompetenzen  

Über die Verwendung Fondsgelder bis Fr. 5'000.- pro Jahr entscheidet die Zentrumsleitung 

gemeinsam mit der Leitung Spitex, bei Uneinigkeit sowie über Fr. 5'000.- die Kommission 

Spitexfonds auf Antrag der Zentrumsleitung. 
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6.  Rechnungsführung und Kontrollstelle  

Die Fondsgelder werden von der Genossenschaft verwaltet. Die Revisionsstelle der 

Genossenschaft prüft jährlich die Fondsabrechnung, welche durch die Kommission Spitexfonds 

abgenommen wird. 

7.  Auflösung  

Im Falle einer Auflösung der Genossenschaft Alterszentrum am Bach stellt die Kommission 

Spitexfonds der Genossenschaft die Weiterverwendung des Fondsvermögens im vorliegenden 

Sinn sicher. 

 

Birmensdorf, 30. September 2013 

 

Dieses Reglement tritt rückwirkend per 01. Januar 2013 in Kraft. 

 

Genossenschaft Alterszentrum am Bach 

Für den Vorstand: 

Dr. Bruno Letsch  Annegret Grossen 

Präsident  Vizepräsidentin 


